
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Verteiler: Vorsitzende(r), I, III, IV, FV, BRB, FB 7, FB 6, BNU 
 
Federführung: FB 7 
  
Termin f. Stellungnahme: 25.10.2019 
 
erledigt am: 10.10.2019 vB 
  
 

Anfrage 
Datum: 09.10.2019  
Drucksachen-Nr.: 19/0380  

_________________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Umwelt-, Planungs- und Verkehrsaus-
schuss 

20.11.2019 öffentlich /  

_________________________________________________________________________ 
 
 
Betreff 
 
Fußwege der Wohnanlage 7 Bäumchen 
 
Die Häuser in der Wohnanlage 7 Bäumchen werden ausschließlich durch Fußwege erschlossen. 
Über die Jahre hinweg haben sich durch Wurzelhebungen an den Wegen an verschiedenen Stellen 
entsprechende Schäden und starke Unebenheiten ergeben. Teilweise wurden Verbesserungen an 
Wegen und Treppenanlagen in den vergangenen Jahren durchgeführt und die Situation verbessert. 
Im Bereich des Ahornweges wurden vor einigen Monaten angehobene, gebrochene oder verscho-
bene Gehwegplatten in einem Teilbereich entfernt, der Boden geebnet und die entstandene Lücke 
mit Schotter aufgefüllt. Als Resultat wurden Unebenheiten verringert, gleichzeitig aber auch eine 
Wegeoberfläche aus insgesamt drei verschiedenen Materialien (Gehwegplatte, Kopfsteinpflaster 
und Schotter) geschaffen. Die Übergänge zwischen den einzelnen Oberflächen bieten nun ebenfalls 
das Potenzial für Stolperfallen. Auch ist das Befahren von grobem Schotter mit Rollatoren und Roll-
stühlen, auch aber mit Kinderwagen nicht gerade komfortabel. 
 
Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen: 

 
 
 
Fragestellung: 
 

1.) Ist eine durchgängige Neuverlegung der fehlenden, auch aber der defekten Gehwegplatten 
vorgesehen und wenn ja wann? 

 
2.) Kommt bei einer Neuverlegung das haltbarere Verbundpflaster zum Einsatz? (Dies wurde 

bereits in einem Teilbereich des Weges verlegt). 

Ihr/e Gesprächspartner/in: René Puffe 
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3.) Stellt die Asphaltierung des Weges eine im Vergleich zur Verlegung von Gehwegplatten kos-

tengünstigere und haltbarere Alternative dar? 
a. Wenn ja: Welche Auswirkungen hätte dies unter ökologischen Aspekten (Versiche-

rungsflächen, etc.)? 
 
Wir bitten um schriftliche Beantwortung bis spätestens 31.10.2019. 
 
gez. Georg Schell   gez. Claudia Feld-Wielpütz   gez. René Puffe 
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